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 Veröffentlicht am 20.10.2004

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

EStG 1988 §6 Z2;

UStG 1972 §16 Abs1;

UStG 1972 §16 Abs3;

Rechtssatz

Es besteht keine verfahrensrechtliche Bindung dergestalt, dass eine im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung

anerkannte Forderungsabschreibung unabhängig von deren Richtigkeit in gleicher Weise auf die

Umsatzsteuerfestsetzung durchschlagen müsste.
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